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 Veröffentlicht am 19.11.2004

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §103 Abs1;

KFG 1967 §4 Abs7a;

Rechtssatz

Zur Lösung der Frage, ob die gemessene Überladung "beträchtlich" ist, kommt es auf den jeweiligen einzelnen

Wiegevorgang und das dabei erzielte Ergebnis und nicht auf einen Durchschnitt der Ergebnisse mehrerer

Wiegevorgänge an.
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